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Mit dem Inkrafttreten der Bauproduktenverordnung (Juli 2013) ist die 

Brauchbarkeitsvermutung weggefallen. Die CE-Kennzeichnung besagt lediglich noch, 

dass mindestens ein wesentliches Merkmal gemäß einer hEN / ETA ermittelt wurde! 

Die CE-Kennzeichnung besagt nicht, ob die in der Leistungserklärung festgestellten 

Leistungen für die übliche Verwendung genügt!

Die CE-Kennzeichnung besagt nicht, ob für die übliche Verwendung weitere wesentliche 

Merkmale hätten ermittelt werden müssen!

Beispiel aus der MÜ: Dreifachisolierverglasung ohne Nachweis von Windlasten

Neues Bauproduktenrecht
der Wechsel von der BauPRiLi zur BauPVO
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Definition:

Bauproduktenrichtlinie

Artikel 4

(2) Die Mitgliedstaaten gehen von der 

Brauchbarkeit der Produkte aus , die so 

beschaffen sind, dass die Bauwerke, für die 

sie verwendet werden, bei ordnungsgemäßer 

Planung und Bauausführung den 

wesentlichen Anforderungen nach Artikel 3 

entsprechen, wenn diese Produkte die CE-

Kennzeichnung tragen.

Bauproduktenverordnung

Artikel 4

(3) Mit der Erstellung der Leistungserklärung 

übernimmt der Hersteller die Verantwortung 

für die Konformität des Bauprodukts mit der 

erklärten Leistung. Liegen keine objektiven 

Hinweise auf das Gegenteil vor, so gehen die 

Mitgliedstaaten davon aus, dass die vom 

Hersteller erstellte Leistungserklärung 

genau und zuverlässig ist.

Neues Bauproduktenrecht
der Wechsel von der BauPRiLi zur BauPVO
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Allerdings muss der Hersteller nach neuester Rechtsauffassung den Verwendbarkeits-

bereich angeben und alle zugehörigen wesentlichen Leistungen erklären. Dies gilt zumindest 

in den Fällen, in denen schon in der hEN unterschiedliche Verwendbarkeitsbereiche mit 

zugehörigen zu erklärenden wesentlichen Merkmalen definiert sind.

Neues Bauproduktenrecht
der Wechsel von der BauPRiLi zur BauPVO

Soweit kein Verwendbarkeitsbereich angegeben wird, gilt der Geltungsbereich der hEN wozu 

alle erklärbaren wesentlichen Merkmale in der Leistungserklärung anzugeben sind. Soweit an 

irgend einer Stelle NPD stünde, wäre dies allein ein Hinweis das Produkt nicht zu verwenden.
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Private Bauherren und nach neuester Rechtsauffassun g auch öffentliche Auftraggeber 

dürfen beliebige Zusatzanforderungen stellen:

- zusätzliche Leistungen,

- höhere Leistungen,

- zusätzliche Überwachungen bei der Herstellung, dem Transport und / oder dem Einbau

- Vorgaben an den Personenkreis, der die Herstellung, den Transport und / oder den Einbau   

kontrollieren soll.

Neues Bauproduktenrecht
der Wechsel von der BauPRiLi zur BauPVO

- Bauprodukte nach nationaler Norm oder Zulassungen mit Ü-Zeichen fordern – soweit 

es sie (noch) gibt.
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Bisherige Regelung:

Der Nachweis mindestens eines wesentlichen Leistungsmerkmals ist in einer hEN oder 
einem EAD europäisch geregelt, so dass das Bauprodukt die CE-Kennzeichnung tragen 
muss und unter die BauPVO fällt.

Mindestens eine wesentliche Leistung, die bauwerksseitig verlangt wird, ist nicht 
europäisch geregelt und wurde bislang im Rahmen einer abZ mit Ü-Zeichen geregelt.

BWR1
BWR2

BWR3
BWR4

BWR5
BWR6

BWR1
BWR2

BWR3
BWR4

BWR5
BWR6

Leistung des Bauproduktes Bauwerksanforderungen

Bauproduktenrecht bis zum Urteil
vom 16. Oktober 2014
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1.) hEN ergänzen CEN ist gefordert

(europäische Abstimmung dauert viele Jahre)

Lösungen für den Lückenschluss

2.) EAD / ETA EOTA muss nach Antrag eines Hersteller s tätig werden

(europäische Abstimmung dauert etwa zwei Jahre)

- Alte abZ / altes abP

3.) Freiwillige Erklärung

- Technische Bewertung durch Stellen nach Art. 30 (PÜ Z-Stellen), 

wenn Prüfnorm vorhanden ist

- Technische Bewertung durch Stelen nach Art. 43 (TA B-Stellen, in D das DIBt),

wenn keine Prüfnorm vorhanden ist

- Übrige technische Bewertungen
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Übergangserlass bis zur Umsetzung der MBO und MVV T B:

- Grundsätzlich müssen derartige sog. Freiwillige Herstellerangaben 

in Form einer prüffähigen technischen Dokumentation dargelegt werden.

Nachweis zusätzlicher wesentlicher Leistungen, die bauwerksseitig verlangt werden, aber 

aufgrund der hEN nicht erklärt werden können:

- Ein solcher Nachweis ist nur für solche Bauprodukte zulässig, für die die fehlende, aber 

geforderte wesentliche Leistung nicht aufgrund einer hEN erklärt werden kann.

- Ein solcher Nachweis ist nur zeitlich befristet solange zulässig, bis die Lücke in der hEN

geschlossen ist.

≠

Derzeitige Rechtslage
Freiwillige Erklärungen
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Übergangserlass bis zur Umsetzung der MBO und MVV T B:

Folgende Dokumentationen werden regelmäßig anerkannt 

(gebundenes Ermessen):

Nachweis zusätzlicher wesentlicher Leistungen, die bauwerksseitig verlangt 

werden, aber aufgrund der hEN nicht erklärt werden können:

- Es liegt ein allgemein anerkanntes Prüfverfahren vor und die Bewertung erfolgt durch 

eine anerkannte Drittstelle nach Art. 30 BauPVO - in Deutschland die PÜZ-Stellen

- Es liegt kein anerkanntes Prüfverfahren vor und die Bewertung erfolgt durch eine 

Technische Bewertungsstelle nach Art. 43 BauPVO – in Deutschland ist das DIBt die 

einzige TAB-Stelle 

Derzeitige Rechtslage
Freiwillige Erklärungen
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Derzeitige Rechtslage
Prioritätenliste (Lückenliste)

Vollständiges Fehlen einer Grundanforderung:
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Derzeitige Rechtslage
Prioritätenliste (Lückenliste)
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Der Planer muss zunächst herausfinden welche Bauwerksanforderungen an sein 

gewähltes Bauprodukt gestellt werden, 

konkret welche wesentlichen Merkmale 

und welche zugehörigen Leistungen. 

Im Grunde geht das aus der LBO und der VVTB hervor. 

Einen zusätzlichen Hinweis wird die Lückenliste geben.

Derzeitige Rechtslage
Vorgehen bei der Planung
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- die LTB mit Ausgabedatum vom 17. Juli 2015 – Fassung September 2014, 

veröffentlicht im Amtsblatt (Ausgabe Nr. 31, am 03. August 2015)

- die BRL 2015/2 mit Ausgabedatum vom 06. Oktober 2015, 

veröffentlicht vom DIBt

- die LBO mit Ausgabedatum vom 10. Juni 2016

- die Änderungsmitteilung zu den BRL A und B 2016/1 

mit Ausgabedatum vom 10. Oktober 2016, veröffentlicht vom DIBt

- die Änderungsmitteilung zur BRL A Teil 1 2016/2 

mit Ausgabedatum vom 22. Dezember 2016, veröffentlicht vom DIBt

- der Übergangserlass zum Vollzug des Bauproduktenrechtes 

vom 14. Oktober 2016 gültig ab dem 16. Oktober 2016 

Derzeitige Rechtslage
zu beachtende Gesetze, Verordnungen, Erlasse

- die Ergänzung zum Übergangserlass vom 31. August 2017 bezüglich des Glimmens 
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VV TB

Zukünftige Rechtslage
nach Einführung der VV TB
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VV TB:

Zukünftige Rechtslage
nach Einführung der VV TB
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Leistungserklärung
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Neues Bauproduktenrecht
die zukünftige LBO

Eine der Forderungen der Länder was im Zuge einer N ovellierung der LBO zukünftig 

(weiterhin) gelten muss:

· Produkthersteller bzw. Händler müssen alle harmonisierten Leistungen deklarieren, die 

für die vom Hersteller gemäß htS zu erklärende Verwendung in dem Mitgliedstaat, in dem das 

Produkt in den Verkehr gebracht werden soll, erforderlich sind.  
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Standardleistungstexte für Ausschreibungen werden zweimal jährlich aktualisiert. 

Neues Bauproduktenrecht
der Wechsel von der BauPRiLi zur BauPVO

Für die wesentlichen Leistungen, die nicht auf Grundlage einer hEN erklärt werden können, 

wird derzeit von DIN und DIBt ein Zusatzmodul erarbeitet. Gegenstand werden alle 83 in der 

Lückenliste (Prioritätenliste) benannten Normen sein, für die mindestens ein wesentliches 

Merkmal nicht erklärt werden kann.

Die Hinweistexte werden als GAEB- und pdf.-Datei zur Verfügung gestellt. 

Es wird angestrebt das Zusatzmodul im Sommer 2018 fertigzustellen.

Auch für das Zusatzmodul gelten die Anforderungen an Leistungsbeschreibungen:

- Vollständigkeit

- Technische Aktualität

- Eindeutigkeit

- Produktneutralität

- Kalkulationsrelevanz



Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 19

Im Rahmen der Notifizierung hat uns die KOM eine ausführliche Stellungnahme geschickt, 

die auch die freiwilligen Erklärungen aufgrund der Anforderungen, die wir an die 

Dokumentation stellen, für nicht europarechtskonform hält. Der Bund gibt uns Ländern 

Rückendeckung, dass wir dieses Erfordernis selbst dann nicht aufgeben, wenn wir erneut 

verklagt werden sollten.  

+

„Anforderungen an die sog. 

Freiwilligen Erklärungen sind 

nicht europarechtskonform.“

Ggf. erneutes 

Vertragsverletzungsverfahren
„Anforderungen an die sog. Freiwilligen 

Erklärungen sind europarechtskonform. 

Ohne diese Anforderungen wird eine rote 

Linie zur Aufrechterhaltung unserer 

Bauwerkssicherheit überschritten.“

→

→

Konflikt mit der KOM
bis zum 27. Juni 2017
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Konflikt mit der KOM
bis zum 27. Juni 2017

+

Ggf. Nichtigerklärung der 

europäisch harmonisierten Normen 

Das Urteil des EuGs wird im 

Herbst 2018 erwartet 

Nichtigerklärung der hEN

→

→

Zurückweisen, dass eine Lücke 

bestehe.

Die Länder beabsichtigen gemeinsam mit dem Bund die KOM aufgrund der 

lückenhaften Normen zu verklagen (Artikel-18-Verfah ren) . Die KOM hat bislang die 

formalen Einwände, die D gegen sieben Normen vorgebracht hatte, in zwei Fällen 

zurückgewiesen.

Die Länder beabsichtigten gemeinsam mit dem Bund gegenüber der KOM für alle 

übrigen der 83 lückenhaften Normen ebenfalls formal e Einwände zu erheben . 
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Die KOM hielt das Urteil auch nach zwei Jahren wegen der Deutschen Anforderungen an 

das Glimmen noch nicht für umgesetzt und drohte mit einem Zwangsgeldverfahren

+

Ggf. Zwangsgeldverfahren
Diese Anforderung fallen zu lassen hätte 

sich jedoch im Widerspruch zum 

Beschluss der BMK (Beibehaltung der 

Anforderungen an Standsicherheit und 

Brandschutz) befunden.

→

→

Es dürfen bauwerksseitig nur 

Anforderungen gestellt werden, 

die sich aus den Produktnormen 

ableiten lassen

Konflikt mit der KOM
bis zum 27. Juni 2017
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Fr. Evans führte aus, dass der Schutz der Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf 

Bauwerkssicherheit, Gesundheit und Umwelt oberste Priorität genießt. 

Die KOM hat im Arbeitskreis BAU in Brüssel kürzlich vor namhaften Verbänden 

kundgetan, dass die BauPVO ihre an sie gerichtete Anforderungen nicht erfüllen kann!

Die KOM hat eine Studie in Auftrag gegeben, die zu dem Ergebnis kommt, dass nur 5 % 

der Bauprodukte über die Landesgrenzen hinweg gehandelt werden. 

Gespräch auf politischer Ebene
St Adler und Generaldirektorin Evans am 27. Juni 20 17
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Vereinbarungen:

Weitere formale Einwände gegenüber den 

übrigen der insgesamt  83 lückenhaften 

Normen werden zunächst nicht erhoben. 

Das Urteil wird als umgesetzt anerkannt und 

das Vertragsverletzungsverfahren gegen 

Deutschland wird eingestellt.

Gespräch auf politischer Ebene
St Adler und Generaldirektorin Evans am 27. Juni 20 17

Die freiwilligen Erklärungen werden als 

zulässiger Nachweis geduldet.

Die schon eingeleiteten Klageverfahren 

werden weiter verfolgt.

Die BauPVO soll grundlegend überarbeitet 

werden, wozu es auch insbesondere 

Gespräche mit D geben wird.

Es gibt einen Ergänzungserlass, der für das 

Glimmen nur noch die europäische Prüfnorm 

zulässt.
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Übergangserlass bis zur Umsetzung der MBO und MVV T B:

Ist das Produkt CE-gekennzeichnet?

Liegt zum Nachweis der fehlenden Leistungen 
ein gültiges abP / eine gültige abZ vor?

Es ändert sich nichts.

Ü-Zeichen darf nicht 
mehr verlangt werden, 
sonst ändert sich nichts.

Erfüllt die Leistungserklärung die 
Bauwerksanforderungen (z.B. auch durch ETA)?

Ändert sich durch den Nachweis einer zusätzlichen 
Leistung der Verwendungszweck (klärt der Hersteller) 

Produkt darf 
rein national (ZiE, abP, abZ) 
oder europäisch (ETA) 
verwendbar gemacht werden.

Nein, Nur Ü-Zeichen

ja

nein

nein
ja

nein

Liegt ein allgemein anerkanntes Prüfverfahren 
zum Nachweis des fehlenden Merkmals vor?

ja Technische Dokumentation von PÜZ-
Stellen oder vergleichbaren 
europäischen Stellen wird regelhaft 
von den uBBs anerkannt.

nein

Technische Dokumentation vom DIBt oder 
anderen europäischen TAB-Stellen wird 
regelhaft von den uBBs anerkannt

=

Derzeitige Rechtslage
Bedeutung des Übergangserlasses 
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Für Bauarten ändert sich nichts , da sie nicht in den Geltungsbereich der BauPVO fallen. 

Sie bleiben ausschließlich national geregelt.

- Punktförmig gelagerte Verglasungen nach DIN 18008-3 Tabelle 2

Derzeitige Rechtslage
für Bauarten
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Übergangserlasse bis zur Umsetzung der MBO und MVV TB:

- Für rein Ü-gekennzeichnete Bauprodukte ändert sich nichts .

Derzeitige Rechtslage
für Bauprodukte
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- Vorgefertigte, absturzsichernde Verglasungen nach DIN 18008-4 Anhang B und C und F

- Vorgefertigte, begehbare Verglasungen nach DIN 18008-5 Anhang B

- Tragende Fertigteile aus Stahlfaserbeton

- Heißgelagertes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas (ESG-H) nach BRL Anlage 11.11

Versuchstechnische 

Nachweise → abP

- Glastrennwände nach DIN 4103

Derzeitige Rechtslage
Beispiele für rein Ü-gekennzeichnete Bauprodukte (B RL A Teil 1)
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Übergangserlass bis zur Umsetzung der MBO und MVV T B:

- Für CE+Ü-gekennzeichnete Bauprodukt, die über ein gültiges abP oder eine gültige abZ

verfügen ändert sich ebenfalls fast nichts . Das einzige, was sich ändert ist, dass das Ü-

Zeichen nicht mehr verlangt werden darf; entfernt werden muss es hingegen nicht.

+ oder

( )

Derzeitige Rechtslage
für CE+Ü-gekennzeichnete Bauprodukte
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- Bausatz für Verpresspfähle (Verbundpfähle), BRL B 1:

- Teilvorgespanntes Kalknatron-Silikatglas nach DIN EN 1863 und mit abZ

Derzeitige Rechtslage
Beispiele für CE-gekennzeichnete Bauprodukte mit 
weitergehenden Anforderungen

Zukünftige Regelung nach Einführung der VV TB: 
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Übergangserlass bis zur Umsetzung der MBO und VV TB  in SH:

- Für CE-gekennzeichnete Bauprodukte, deren in der Leistungserklärung erklärten 

Leistungen entsprechend den materiellen, rechtlichen Anforderungen der geltenden LBO 

(Bauwerksanforderungen) nicht ausreichen und für die kein gültiges abP und keine 

gültige abZ vorliegen, und der Hersteller keine ETA beantragen möchte , ist der Erlass 

von Bedeutung.

- Für alle übrigen rein CE-gekennzeichneten Bauprodukte ändert sich ebenfalls nichts .

+ ≠ → Erlass berücksichtigen!

Derzeitige Rechtslage
für rein CE-gekennzeichnete Bauprodukte
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Derzeitige Rechtslage
für rein CE-gekennzeichnete Bauprodukte
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Beispiele für rein CE gekennzeichnete Bauprodukte:

- Basiserzeugnisse aus Kalknatron-Silikatglas nach DIN EN 572 und Anlage 11.5

- Beschichtetes Glas nach DIN EN 1096 und Anlage 11.6

- Mehrscheibenisolierglas nach DIN EN 1279 und Anlage 11.10

Derzeitige Rechtslage
Beispiele für rein CE-gekennzeichnete Bauprodukte
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Beispiele für CE gekennzeichnete Bauprodukte, deren  in der Leistungserklärung 

erklärten Leistungen nicht den Anforderungen der LB O entsprechen (Prioritätenliste):

- Verbundsicherheitsglas mit PVB-Folie (VSG) nach BRL Anlage 11.8

Auszug aus der Prioritätenliste

- Geklebte Glaskonstruktionen nach ETAG 002 (siehe LTB III Anlage 2/1)

Derzeitige Rechtslage
Beispiele für rein CE-gekennzeichnete Bauprodukte
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Übergangserlass bis zur Umsetzung der MBO und MVV T B:

Sofern ein Bauprodukt nicht in den Geltungsbereich einer hEN fällt, kann der Hersteller 

freiwillig entscheiden, ob er sein Produkt national (abZ, abP, ZiE) oder europäisch (ETA) 

verwendbar machen möchte.

Bauprodukt ist nicht (vollständig) von einer hEN erfa sst

Europäisch geregeltes Produkt National geregeltes Produkt

ETA/ETB DIN, abZ, abP, ZiE

Beide Wege 
möglich

Derzeitige Rechtslage
für Bauprodukte, die nicht in den Geltungsbereich e iner hEN fallen
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Übergangserlass bis zur Umsetzung der MBO und VV TB  in SH:

Der Nachweis eines weiteren wesentlichen Merkmals kann dazu führen, dass 

es sich formal um ein anderes Bauprodukt handelt. Entscheidend ist dabei, ob 

der Verwendungszweck ein anderer ist.

Beispiel: Sandwichelementnorm EN 14509: 2013 

Das wesentliche Merkmal tragend, aussteifend, also Last in Scheibenebene ist in der hEN

nicht vorgesehen. Ein Hersteller vertreibt seine Produkte einmal mit CE-Kennzeichnung als 

nur selbst tragendes Bauteil und er vertreibt dasselbe Produkt nur mit Ü-Zeichen 

(Z-10.49-516) mit der zusätzlichen Funktion als aussteifendes Bauteil. Im letzten Fall ist die 

Zulassung allerdings nicht zusätzlich, sondern stattdessen. Das Produkt ist rein national.

Derzeitige Rechtslage
Bauprodukte, die nicht in den Geltungsbereich einer  hEN fallen
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Ehemalige Liste der Technischen (LTB) 
Baubestimmungen, enthält auch 
Anforderungen aus der BRL B, als 
Bauwerksanforderung 

Ehemalige Bauregelliste A

Ehemalige Liste C

Zukünftige Rechtslage
nach Einführung der VV TB
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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BWR – Basic Work Requirements (wesentliche Bauwerksanforderungen)

BWR1 – Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

BWR2 – Brandschutz

BWR3 – Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

BWR4 – Nutzungssicherheit

BWR5 – Schallschutz

BWR6 – Energieeinsparung und Wärmeschutz 

BWR7 – Nachhaltigkeit – gibt es bislang noch nicht

Glossar:

Architekten- und Ingenieurkammer SH       - Das neue Bauproduktenrecht -
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Glossar:

MBO - Musterbauordnung

LBO - Landesbauordnung

LTB – Liste der Technischen Baubestimmungen 

(bauaufsichtlich eingeführte Bemessungsnormen – wurde von den Bundesländern selbst 

veröffentlicht, länderspezifische Listen unterscheiden sich)

BRL – Bauregellisten (bauaufsichtlich eingeführte Produktnormen – werden 

stellvertretend für alle Länder bundeseinheitlich vom DIBt veröffentlicht)

MVVTB – Musterliste der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 

(beinhaltet die bauaufsichtlich eingeführten Produkt- und Bemessungsnormen)

Architekten- und Ingenieurkammer SH       - Das neue Bauproduktenrecht -



Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 41

Glossar:

EAD – European Assessment Document – Europäisches Bewertungsdokument 

zur Erteilung von ETAs / ETBs

ETA – European Technical Approval – Europäisch Technische Zulassung 

(alt, auf Grundlage der Bauproduktenrichtlinie bis Juni 2013) 

hEN – harmonisierte Europäische Normen – von CEN erarbeitete Produktnormen (bislang 

gibt es etwa 450), die im europäischen Amtsblatt veröffentlicht werden und damit 

unmittelbar zu beachten sind

ETA – European Technical Assessment –

häufig auch mit der dt. Abkürzung als ETB Europäisch Technische Bewertung bezeichnet

(neu, auf Grundlage der Bauproduktenverordnung – BauPVO – ab Juli 2013) 
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Glossar:

abZ – allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

gilt für ein Bauprodukt eines Herstellers und wird vom DIBt erteilt

abP – allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

gilt für ein Bauprodukt eines Herstellers und wird von einer PÜZ-Stelle erteilt, 

Voraussetzung: es gibt ein allgemein, anerkanntes Prüfverfahren

ZiE – Zustimmung im Einzelfall  

gilt für ein Bauprodukt eines Herstellers für ein einziges Bauvorhaben und wird von der 

obersten Bauaufsichtsbehörde erteilt, in dem sich das Bauvorhaben befindet. 

Ü – Kennzeichen – Übereinstimmungszeichen mit einer ZiE, einem abP oder einer abZ

Damit bestätigt der Hersteller / Ausführende, dass die Bedingungen der oben genannten 

Verwendbarkeitsnachweise eingehalten wurden und es also im Rahmen des 

Anwendungsbereiches sicher verwandt werden kann.



Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 43

CE – Kennzeichen – Übereinstimmungszeichen mit einer hEN oder einer ETA

Damit bestätigt der Hersteller, dass die in der Leistungserklärung genannten Leistungen 

gemäß der genannten hEN / ETA ermittelt wurden.

Bis Juni 2013 (Gültigkeit der Bauproduktenrichtlinie) galt für CE-gekennzeichnete 

Bauprodukte die Brauchbarkeitsvermutung. Der Endverbraucher durfte also annehmen, 

dass das Bauprodukt für übliche Verwendungen geeignet ist.  

Mit dem Inkrafttreten der Bauproduktenverordnung (Juli 2013) ist die 

Brauchbarkeitsvermutung weggefallen. Die CE-Kennzeichnung besagt lediglich noch, dass 

mindestens ein wesentliches Merkmal gemäß einer hEN / ETA ermittelt wurde. Ob die dabei 

festgestellte Leistung üblichen Verwendungen genügt, oder ob für übliche Verwendung 

weitere wesentliche Merkmale hätten ermittelt werden müssen, lässt sich daraus nicht 

ablesen! 

Neues Bauproduktenrecht
der Wechsel von der BauPRiLi zur BauPVO
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Glossar:

PÜZ-Stellen – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen

gleichwertig sind die Technischen Bewertungsstellen nach Artikel 30 der BauPVO

TAB -Stellen – Technical Assessment Body, 

notifizierte Stellen nach Artikel 43 der BauPVO, in Deutschland ausschließlich das DIBt

Architekten- und Ingenieurkammer SH       - Das neue Bauproduktenrecht -


